
lO.lIIärz 1954 

142/J 

der Abg. V 0 i t h of e r, Maria E m h art, ire u S 1 e rund 
Genossen 

an den BUll, .• "smim8ter für F:l.li •• nzen, 

betreffend Scn~~unevergütung für Flur8chäden durch Man~v.r der amerikani­
sohen Besatzu.ngsmacht., 

Mehr, als 50 Bauern und landwirtschaftliche iächter im Lande Salzburg. 
deren Gründe im UbuZlisgebiet der amerikaniachen Besatzu.ngsstreitkräfte lie­
gen, insbesondere jene im Gebiet des ehemaligen ~ruppenübun88platzee 

"Fagererh~fe" am Gaisberg, führen nachdrücklich Klaee darüber, dass die Ent­
sohädigung. für die von den amerikanischen Besatzungstruppen laufend verur­
sachten F~urschäden seit Ende 1952 nicht mehr beza~lt wird. 

:Die auständigen Stellen der amerikanischen Besa~zungstruppen in Salz­
burg baben auf d1esbezügliohe .Anfragen der Salzburger Landesregierung er .. 

klä.rt. dass eie auf Grund bestehender Vorschritten und Vereinbarungen nicht 

verpfliohtet sind, SchadensvergütungtJn zu leisten,'da es sich in diesen Fäl­

len wn Flursohä.den am zum :Deutschen i;t.gentum zählenden Grund und Boden 
handelt. 

J).,· • .Auffasflung de~ amerikanischen 6te llen kann nicht zugestimmt wer­
den, da sich der durch die Ubu~gen und Manöv.er dE:r amerlk.alsohen Besatzunge­

truppen verursachte SChaden nioht als '~cbaden am Deutschen Eigentum, sondern 

alsiehaden der durch Arbeit- und Kapitalsaufwe1'ld geSChaffenen, 1m Eigentum 

des Bauern oder iächters stehenden landwirtschattlichen i,roduktion auswirkt, 
Die unterzeichneten~bgeordneten richten daher a~ den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die naohstehenden 

A n f r 8 gen 1 

1. Ist es richtig, dass zwisohen dem ~merikanisoben Besat.u~.element und 

dem damals be'st~henden Vermegenss1che:t:ungemi~i8ter1um im Jahre 1947 ein Ab­

kommen, getroffen wurde, ~qnach die Vergütung für MaDöverschä4en auf ehemali­
gen Wehrmaohtsgränden und auf Grundstücken, die Z~ ~t.ohen iigentum zäh­
len, so geregelt wurde, dass das amerikan·isobe Be,at.unsaelement in solch(im 

1illen keine Entschädigungen zu leisten hat? 
2. Wie gedenkt der Berr'Finanzminister die rechtsmässigen AnsprUche der 
Bauern und iächter auf Flurschädenvergütungen zU befriedigen, wenn die oben-

angeführte Vereinbarung ta.tsächlioh besteht? 
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